
Verordnung (EG) Nr. 343/2003 
des Rates vom 18. Februar 2003
(Dublin II-Verordnung)

VERORDNUNG (EG) Nr. 343/2003 DES RATES 

vom 18. Februar 2003 

zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung 

des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines von einem

Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat gestellten 

Asylantrags zuständig ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-

meinschaft, insbesondere auf Artikel 63 Absatz 1 Nummer 1

Buchstabe a), 

auf Vorschlag der Kommission(1), 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments(2), 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschusses(3), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Ausarbeitung einer gemeinsamen Asylpolitik ein-

schließlich eines Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ist

wesentlicher Bestandteil des Ziels der Europäischen Union,

schrittweise einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des

Rechts aufzubauen, der allen offen steht, die wegen besonde-

rer Umstände rechtmäßig in der Gemeinschaft um Schutz nach-

suchen. 

(2) Der Europäische Rat kam auf seiner Sondertagung vom

15. und 16. Oktober 1999 in Tampere überein, auf ein Gemein-

sames Europäisches Asylsystem hinzuwirken, das sich auf die

uneingeschränkte und umfassende Anwendung des Genfer Ab-

kommens vom 28. Juli 1951, ergänzt durch das New Yorker

Protokoll vom 31. Januar 1967, stützt, damit niemand dorthin

zurückgeschickt wird, wo er Verfolgung ausgesetzt ist, d. h. der

Grundsatz der Nichtzurückweisung (Non refoulement) gewahrt

bleibt. In diesem Zusammenhang, und ohne die zu dieser Ver-

ordnung festgelegten Zuständigkeitskriterien zu beeinträchti-

gen, gelten die Mitgliedstaaten, die alle den Grundsatz der

Nichtzurückweisung achten, als sichere Staaten für Drittstaats-

angehörige. 

(3) Entsprechend den Schlussfolgerungen von Tampere soll-

te dieses System auf kurze Sicht eine klare und praktikable

Formel für die Bestimmung des für die Prüfung eines Asylan-

trags zuständigen Mitgliedstaats umfassen. 

(4) Eine solche Formel sollte auf objektiven und für die Mit-

gliedstaaten und die Betroffenen gerechten Kriterien basieren.

Sie sollte insbesondere eine rasche Bestimmung des zuständi-

gen Mitgliedstaats ermöglichen, um den effektiven Zugang zu

den Verfahren zur Bestimmung der Flüchtlingseigenschaft zu

gewährleisten und das Ziel einer zügigen Bearbeitung der Asyl-

anträge nicht zu gefährden. 

(5) Bezüglich der schrittweisen Einführung eines Gemein-

samen Europäischen Asylsystems, das auf längere Sicht zu ei-

nem gemeinsamen Asylverfahren und einem unionsweit gelten-

den einheitlichen Status für die Personen, denen Asyl gewährt

wird, führen sollte, sollten im derzeitigen Stadium die Grund-

sätze des am 15. Juni 1990 in Dublin unterzeichneten Überein-

kommens über die Bestimmung des zuständigen Staates für

die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-

meinschaften gestellten Asylantrags(4) (nachstehend »Dubliner

Übereinkommen« genannt), dessen Durchführung die Harmoni-

sierung der Asylpolitik gefördert hat, mit den aufgrund der bis-

herigen Erfahrungen erforderlichen Änderungen beibehalten

werden. 

(6) Die Einheit der Familie sollte gewahrt werden, soweit

dies mit den sonstigen Zielen vereinbar ist, die mit der Festle-

gung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des für die

Prüfung eines Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats ange-

strebt werden. 

(7) Die gemeinsame Bearbeitung der Asylanträge der Mit-

glieder einer Familie durch ein und denselben Mitgliedstaat er-

möglicht eine genauere Prüfung der Anträge und kohärente da-

mit zusammenhängende Entscheidungen. Die Mitgliedstaaten

sollten von den Zuständigkeitskriterien abweichen können, um

eine räumliche Annäherung von Familienmitgliedern vorzuneh-

men, sofern dies aus humanitären Gründen erforderlich ist. 

(8) Die schrittweise Schaffung eines Raums ohne Binnen-

grenzen, in dem der freie Personenverkehr gemäß den Bestim-

mungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft gewährleistet wird, sowie die Festsetzung der Gemein-

schaftspolitiken zu den Einreiseund Aufenthaltsbedingungen

einschließlich allgemeiner Anstrengungen zur Verwaltung der

Außengrenzen erfordern die Erreichung eines Gleichgewichts

der Zuständigkeitskriterien im Geiste der Solidarität.

(9) Die Durchführung dieser Verordnung kann dadurch er-

leichtert und ihre Wirksamkeit erhöht werden, dass die Mit-

gliedstaaten bilaterale Vereinbarungen treffen, die darauf ab-

zielen, die Kommunikation zwischen den zuständigen Dienst-

stellen zu verbessern, die Verfahrensfristen zu verkürzen, die

Bearbeitung von Aufnahmeoder Wiederaufnahmegesuchen zu

vereinfachen oder Modalitäten für die Durchführung von Über-

stellungen festzulegen. 

(10) Die Kontinuität zwischen dem im Dubliner Übereinkom-

men festgelegten Verfahren zur Bestimmung des zuständigen

Staates und dem in dieser Verordnung vorgesehenen Ansatz

sollte sichergestellt werden. Außerdem sollte die Kohärenz zwi-

schen dieser Verordnung und der Verordnung  (EG) Nr. 2725/

2000 des Rates vom 11. Dezember 2000 über die Einrichtung
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von »Eurodac« für den Vergleich von Fingerabdrücken zum

Zweck der effektiven Anwendung des Dubliner Übereinkom-

mens(1) sichergestellt werden. 

(11) Durch den Betrieb des mit Verordnung  (EG) Nr. 2725/

2000 geschaffenen Eurodac-Systems und insbesondere durch

die Anwendung der Artikel 4 und 8 jener Verordnung sollte die

Durchführung dieser Verordnung erleichtert werden. 

(12) In Bezug auf die Behandlung von Personen, die unter

den Geltungsbereich dieser Verordnung fallen, sind die Mitglied-

staaten gehalten, die Verpflichtungen der völkerrechtlichen In-

strumente einzuhalten, bei denen sie Vertragsparteien sind. 

(13) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen

Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG

des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten

für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-

rungsbefugnisse(2) erlassen werden. 

(14) Die Durchführung der Verordnung sollte regelmäßig be-

wertet werden. 

(15) Die Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten

und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union(3) anerkannt wurden. Sie zielt

insbesondere darauf ab, die uneingeschränkte Wahrung des in

Artikel 18 verankerten Rechts auf Asyl zu gewährleisten. 

(16) Da das Ziel der beabsichtigten Maßnahme, nämlich die

Festlegung von Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des

Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylantrags zuständig

ist, den ein Drittstaatsangehöriger in einem Mitgliedstaat ge-

stellt hat, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend er-

reicht werden kann und daher wegen des Umfangs und der Wir-

kungen der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu er-

reichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel

5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig wer-

den. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip geht diese Verordnung nicht über das

für die Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

(17) Entsprechend Artikel 3 des Protokolls über die Position

des Vereinigten Königreichs und Irlands, das dem Vertrag über

die Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Euro-

päischen Gemeinschaft beigefügt ist, haben das Vereinigte

Königreich und Irland mit Schreiben vom 30. Oktober 2001 mit-

geteilt, dass sie sich an der Annahme und Anwendung dieser

Verordnung beteiligen möchte. 

(18) Gemäß den Artikeln 1 und 2 des dem Vertrag über die

Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europä-

ischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position

Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser

Verordnung, die für Dänemark nicht bindend oder anwendbar ist. 

(19) Das Dubliner Übereinkommen bleibt in Kraft und gilt

weiterhin zwischen Dänemark und den durch diese Verordnung

gebundenen Mitgliedstaaten bis ein Abkommen geschlossen

wurde, das Dänemark eine Beteiligung an der Verordnung ge-

stattet – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

ZIEL UND DEFINITIONEN 

Artikel 1 

Diese Verordnung legt die Kriterien und Verfahren fest, die bei

der Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines

von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitgliedstaat ge-

stellten Asylantrags zuständig ist, zur Anwendung gelangen. 

Artikel 2

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a) »Drittstaatsangehöriger« jede Person, die nicht Bürger

der Union im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 des Vertrags zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaft ist; 

b) »Genfer Flüchtlingskonvention« das Genfer Abkommen

vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, er-

gänzt durch das New Yorker Protokoll vom 31. Januar 1967; 

c) »Asylantrag« den von einem Drittstaatsangehörigen ge-

stellten Antrag, der als Ersuchen um internationalen Schutz ei-

nes Mitgliedstaats im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention

angesehen werden kann. Jeder Antrag auf internationalen

Schutz wird als Asylantrag angesehen, es sei denn, ein Dritt-

staatsangehöriger ersucht ausdrücklich um einen anderweiti-

gen Schutz, der gesondert beantragt werden kann; 

d) »Antragsteller« bzw. »Asylbewerber« den Drittstaatsange-

hörigen, der einen Asylantrag eingereicht hat, über den noch

nicht endgültig entschieden worden ist;

e) »Prüfung eines Asylantrags« die Gesamtheit der Prüfungs-

vorgänge, der Entscheidungen bzw. Urteile der zuständigen

Stellen in Bezug auf einen Asylantrag gemäß dem einzelstaat-

lichen Recht, mit Ausnahme der Verfahren zur Bestimmung des

zuständigen Staates gemäß dieser Verordnung; 

f) »Rücknahme des Asylantrags« die vom Antragsteller im

Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht ausdrücklich oder

stillschweigend unternommenen Schritte zur Beendigung des

Verfahrens, das aufgrund des von ihm eingereichten Asylan-

trags eingeleitet wurde; 

g) »Flüchtling« jeden Drittstaatsangehörigen, dem die Flücht-

lingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zu-

erkannt und der Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines Mitglied-

staats in dieser Eigenschaft gestattet wurde; 

h) »unbegleiteter Minderjähriger« unverheiratete Personen

unter 18 Jahren, die ohne Begleitung eines für sie nach dem

Gesetz oder dem Gewohnheitsrecht verantwortlichen Erwachse-

nen in einen Mitgliedstaat einreisen, solange sie sich nicht tat-

sächlich in der Obhut eines solchen Erwachsenen befinden;

dies schließt Minderjährige ein, die nach ihrer Einreise in das Ho-

heitsgebiet eines Mitgliedstaats ohne Begleitung gelassen wer-

den;

i) »Familienangehörige« die folgenden im Hoheitsgebiet der

Mitgliedstaaten anwesenden Mitglieder der Familie des Antrag-

stellers, sofern die Familie bereits im Herkunftsland bestanden

hat:

i) den Ehegatten des Asylbewerbers oder der nicht ver-

heiratete Partner des Asylbewerbers, der mit diesem eine

dauerhafte Beziehung führt, sofern gemäß den Rechtsvor-

schriften oder den Gepflogenheiten des betreffenden Mit-

gliedstaats nichtverheiratete Paare nach dessen Ausländer-

recht ähnlich behandelt werden wie verheiratete Paare; 
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ii) die minderjährigen Kinder von in Ziffer i) genannten

Paaren oder des Antragstellers, sofern diese ledig und un-

terhaltsberechtigt sind, gleichgültig, ob es sich nach dem

einzelstaatlichen Recht um eheliche oder außerehelich ge-

borene oder adoptierte Kinder handelt; 

iii) bei unverheirateten minderjährigen Antragstellern oder

Flüchtlingen den Vater, die Mutter oder den Vormund; 

j) »Aufenthaltstitel« jede von den Behörden eines Mitglied-

staats erteilte Erlaubnis, mit der der Aufenthalt eines Dritt-

staatsangehörigen im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats ge-

stattet wird, einschließlich der Dokumente, mit denen die Ge-

nehmigung des Aufenthalts im Hoheitsgebiet im Rahmen einer

Regelung des vorübergehenden Schutzes oder bis zu dem Zeit-

punkt, zu dem die eine Ausweisung verhindernden Umstände

nicht mehr gegeben sind, nachgewiesen werden kann; ausge-

nommen sind Visa und Aufenthaltstitel, die während der zur Be-

stimmung des zuständigen Mitgliedstaats entsprechend dieser

Verordnung erforderlichen Frist bzw. während der Prüfung eines

Asylantrags oder eines Antrags auf Gewährung eines Aufent-

haltstitels erteilt wurden; 

k) »Visum« die Erlaubnis oder Entscheidung eines Mitglied-

staats, die im Hinblick auf die Einreise zum Zweck der Durchrei-

se oder die Einreise zum Zweck eines Aufenthalts in diesem

Mitgliedstaat oder in mehreren Mitgliedstaaten verlangt wird.

Es werden folgende Arten von Visa unterschieden: 

i) »Langzeitvisum«: die Erlaubnis oder Entscheidung ei-

nes Mitgliedstaats, die im Hinblick auf die Einreise zum

Zweck eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat von mehr

als drei Monaten verlangt wird; 

ii) »Kurzzeitvisum«: die Erlaubnis oder Entscheidung ei-

nes Mitgliedstaats, die im Hinblick auf die Einreise zum

Zweck eines Aufenthalts in diesem Mitgliedstaat oder meh-

rere Mitgliedstaaten von insgesamt höchstens drei Mona-

ten verlangt wird; 

iii) »Transitvisum«: die Erlaubnis oder Entscheidung ei-

nes Mitgliedstaats, die im Hinblick auf eine Einreise zum

Zweck der Durchreise durch das Hoheitsgebiet dieses Mit-

gliedstaats oder mehrerer Mitgliedstaaten verlangt wird, mit

Ausnahme des Flughafentransits; 

iv) »Flughafentransitvisum«: die Erlaubnis oder Entschei-

dung, die einem ausdrücklich dieser Verpflichtung unter-

liegenden Drittstaatsangehörigen ermöglicht, sich während

einer Zwischenlandung oder einer Unterbrechung zwischen

zwei Abschnitten eines internationalen Flugs in der Transit-

zone eines Flughafens aufzuhalten, ohne dabei das Hoheits-

gebiet des betreffenden Mitgliedstaats zu betreten. 

KAPITEL II 

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE 

Artikel 3 

(1) Die Mitgliedstaaten prüfen jeden Asylantrag, den ein

Drittstaatsangehöriger an der Grenze oder im Hoheitsgebiet ei-

nes Mitgliedstaats stellt. Der Antrag wird von einem einzigen

Mitgliedstaat geprüft, der nach den Kriterien des Kapitels III als

zuständiger Staat bestimmt wird. 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann jeder Mitgliedstaat einen

von einem Drittstaatsangehörigen eingereichten Asylantrag

prüfen, auch wenn er nach den in dieser Verordnung festgeleg-

ten Kriterien nicht für die Prüfung zuständig ist. Der betreffen-

de Mitgliedstaat wird dadurch zum zuständigen Mitgliedstaat

im Sinne dieser Verordnung und übernimmt die mit dieser Zu-

ständigkeit einhergehenden Verpflichtungen. Gegebenenfalls

unterrichtet er den zuvor zuständigen Mitgliedstaat, den Mit-

gliedstaat, der ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen

Staates durchführt, oder den Mitgliedstaat, an den ein Aufnah-

me- oder Wiederaufnahmegesuch gerichtet wurde. 

(3) Jeder Mitgliedstaat behält das Recht, einen Asylbewerber

nach seinen innerstaatlichen Rechtsvorschriften unter Wahrung

der Bestimmungen der Genfer Flüchtlingskonvention in einen

Drittstaat zurück- oder auszuweisen. 

(4) Der Asylbewerber wird schriftlich und in einer ihm hinrei-

chend bekannten Sprache über die Anwendung dieser Verord-

nung, ihre Fristen und ihre Wirkung unterrichtet. 

Artikel 4 

(1) Das Verfahren zur Bestimmung des gemäß dieser Ver-

ordnung zuständigen Mitgliedstaats wird eingeleitet, sobald ein

Asylantrag erstmals in einem Mitgliedstaat gestellt wurde. 

(2) Ein Asylantrag gilt als gestellt, wenn den zuständigen Be-

hörden des betreffenden Mitgliedstaats ein vom Asylbewerber

eingereichtes Formblatt oder ein behördliches Protokoll zuge-

gangen ist. Bei einem nicht in schriftlicher Form gestellten Asyl-

antrag sollte die Frist zwischen der Abgabe der Willenserklärung

und der Erstellung eines Protokolls so kurz wie möglich sein. 

(3) Für die Zwecke dieser Verordnung ist die Situation eines

mit dem Asylbewerber einreisenden Minderjährigen, der durch

die Definition des Familienangehörigen in Artikel 2 Ziffer i) ge-

deckt ist, untrennbar mit der seines Elternteils oder seines Vor-

munds verbunden und fällt in die Zuständigkeit des Mitglied-

staats, der für die Prüfung des Asylantrags dieses Elternteils

oder Vormunds zuständig ist, auch wenn der Minderjährige

selbst kein Asylbewerber ist. Ebenso wird bei Kindern verfah-

ren, die nach der Ankunft des Asylbewerbers im Hoheitsgebiet

der Mitgliedstaaten geboren werden, ohne dass ein neues Zu-

ständigkeitsverfahren für diese eingeleitet werden muss. 

(4) Stellt ein Antragsteller bei den zuständigen Behörden ei-

nes Mitgliedstaats einen Asylantrag, während er sich im Ho-

heitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält, obliegt die

Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats dem Mitglied-

staat, in dessen Hoheitsgebiet sich der Antragsteller aufhält.

Dieser Mitgliedstaat wird unverzüglich von dem mit dem Asylan-

trag befassten Mitgliedstaat unterrichtet und gilt dann für die

Zwecke dieser Verordnung als der Staat, bei dem der Antrag ge-

stellt wurde. 

Der Antragsteller wird schriftlich von dieser Zuständigkeits-

übertragung und dem Zeitpunkt, zu dem sie erfolgt ist, unter-

richtet. 

(5) Der Mitgliedstaat, bei dem der Asylantrag gestellt wurde,

ist gehalten, einen Asylbewerber, der sich im Hoheitsgebiet ei-

nes anderen Mitgliedstaats befindet und dort einen Asylantrag

gestellt hat, nachdem er seinen Antrag noch während des Ver-

fahrens zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedstaats zu-

rückgezogen hat, nach den Bestimmungen des Artikels 20 wie-

der aufzunehmen, um das Verfahren zur Bestimmung des für

die Prüfung des Asylantrags zuständigen Mitgliedstaats zum

Abschluss zu bringen. 
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Diese Verpflichtung erlischt, wenn der Asylbewerber zwi-

schenzeitlich die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten für minde-

stens drei Monate verlassen oder in einem Mitgliedstaat eine

Aufenthaltserlaubnis erhalten hat. 

KAPITEL III 

RANGFOLGE DER KRITERIEN 

Artikel 5 

(1) Die Kriterien zur Bestimmung des zuständigen Mitglied-

staats finden in der in diesem Kapitel genannten Rangfolge An-

wendung. 

(2) Bei der Bestimmung des nach diesen Kriterien zuständi-

gen Mitgliedstaats wird von der Situation ausgegangen, die zu

dem Zeitpunkt gegeben ist, zu dem der Asylbewerber seinen

Antrag zum ersten Mal in einem Mitgliedstaat stellt. 

Artikel 6 

Handelt es sich bei dem Asylbewerber um einen unbegleiteten

Minderjährigen, so ist der Mitgliedstaat, in dem sich ein Ange-

höriger seiner Familie rechtmäßig aufhält, für die Prüfung sei-

nes Antrags zuständig, sofern dies im Interesse des Minderjäh-

rigen liegt. 

Ist kein Familienangehöriger anwesend, so ist der Mitglied-

staat, in dem der Minderjährige seinen Asylantrag gestellt hat,

zuständig. 

Artikel 7 

Hat der Asylbewerber einen Familienangehörigen – ungeachtet

der Frage, ob die Familie bereits im Herkunftsland bestanden

hat – , dem das Recht auf Aufenthalt in einem Mitgliedstaat in

seiner Eigenschaft als Flüchtling gewährt wurde, so ist dieser

Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig, sofern

die betroffenen Personen dies wünschen. 

Artikel 8 

Hat ein Asylbewerber in einem Mitgliedstaat einen Familienan-

gehörigen, über dessen Asylantrag noch keine erste Sachent-

scheidung getroffen wurde, so obliegt diesem Mitgliedstaat die

Prüfung des Asylantrags, sofern die betroffenen Personen dies

wünschen. 

Artikel 9 

(1) Besitzt der Asylbewerber einen gültigen Aufenthaltstitel,

so ist der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel ausgestellt

hat, für die Prüfung des Asylantrags zuständig. 

(2) Besitzt der Asylbewerber ein gültiges Visum, so ist der

Mitgliedstaat, der das Visum erteilt hat, für die Prüfung des Asyl-

antrags zuständig, es sei denn, dass das Visum in Vertretung

oder mit schriftlicher Zustimmung eines anderen Mitgliedstaats

erteilt wurde. In diesem Fall ist der letztgenannte Mitgliedstaat

für die Prüfung des Asylantrags zuständig. Konsultiert ein Mit-

gliedstaat insbesondere aus Sicherheitsgründen zuvor die zen-

tralen Behörden eines anderen Mitgliedstaats, so ist dessen

Antwort auf die Konsultation nicht gleich bedeutend mit einer

schriftlichen Genehmigung im Sinne dieser Bestimmung. 

(3) Besitzt der Asylbewerber mehrere gültige Aufenthaltstitel

oder Visa verschiedener Mitgliedstaaten, so sind die Mitglied-

staaten für die Prüfung des Asylantrags in folgender Reihenfol-

ge zuständig: 

a) der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel mit der

längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder bei gleicher Gül-

tigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der den zuletzt ablaufenden

Aufenthaltstitel erteilt hat; 

b) der Mitgliedstaat, der das zuletzt ablaufende Visum

erteilt hat, wenn es sich um gleichartige Visa handelt; 

c) bei nicht gleichartigen Visa der Mitgliedstaat, der das

Visum mit der längsten Gültigkeitsdauer erteilt hat, oder bei

gleicher Gültigkeitsdauer der Mitgliedstaat, der das zuletzt

ablaufende Visum erteilt hat.

(4) Besitzt der Asylbewerber nur einen oder mehrere Aufent-

haltstitel, die weniger als zwei Jahre zuvor abgelaufen sind,

oder ein oder mehrere Visa, die seit weniger als sechs Monaten

abgelaufen sind, aufgrund deren er in das Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats einreisen konnte, so sind die Absätze 1, 2 und

3 anwendbar, solange der Antragsteller das Hoheitsgebiet der

Mitgliedstaaten nicht verlassen hat. 

Besitzt der Asylbewerber einen oder mehrere Aufenthalts-

titel, die mehr als zwei Jahre zuvor abgelaufen sind, oder ein

oder mehrere Visa, die seit mehr als sechs Monaten abgelau-

fen sind, aufgrund deren er in das Hoheitsgebiet eines Mit-

gliedstaats einreisen konnte, und hat er die Hoheitsgebiete der

Mitgliedstaaten nicht verlassen, so ist der Mitgliedstaat zu-

ständig, in dem der Antrag gestellt wird. 

(5) Der Umstand, dass der Aufenthaltstitel oder das Visum

aufgrund einer falschen oder missbräuchlich verwendeten Iden-

tität oder nach Vorlage von gefälschten, falschen oder ungülti-

gen Dokumenten erteilt wurde, hindert nicht daran, dem Mit-

gliedstaat, der den Titel oder das Visum erteilt hat, die Zustän-

digkeit zuzuweisen. Der Mitgliedstaat, der den Aufenthaltstitel

oder das Visum ausgestellt hat, ist nicht zuständig, wenn nach-

gewiesen werden kann, dass nach Ausstellung des Titels oder

des Visums eine betrügerische Handlung vorgenommen wurde. 

Artikel 10 

(1) Wird auf der Grundlage von Beweismitteln oder Indizien

gemäß den beiden in Artikel 18 Absatz 3 genannten Verzeich-

nissen, einschließlich der Daten nach Kapitel III der Verordnung

(EG) Nr. 2725/2000 festgestellt, dass ein Asylbewerber aus einem

Drittstaat kommend die Land-, See- oder Luftgrenze eines Mit-

gliedstaats illegal überschritten hat, so ist dieser Mitgliedstaat

für die Prüfung des Asylantrags zuständig. Die Zuständigkeit en-

det zwölf Monate nach dem Tag des illegalen Grenzübertritts. 

(2) Ist ein Mitgliedstaat nicht oder gemäß Absatz 1 nicht län-

ger zuständig und wird auf der Grundlage von Beweismitteln

oder Indizien gemäß den beiden in Artikel 18 Absatz 3 genann-

ten Verzeichnissen festgestellt, dass der Asylbewerber – der

illegal in die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten eingereist ist

oder bei dem die Umstände der Einreise nicht festgestellt wer-

den können – sich zum Zeitpunkt der Antragstellung zuvor wäh-

rend eines ununterbrochenen Zeitraums von mindestens fünf

Monaten in einem Mitgliedstaat aufgehalten hat, so ist dieser

Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig. 

Hat der Asylbewerber sich für Zeiträume von mindestens

fünf Monaten in verschiedenen Mitgliedstaaten aufgehalten, so

ist der Mitgliedstaat, wo dies zuletzt der Fall war, für die Prü-

fung des Asylantrags zuständig. 



Artikel 11 

(1) Reist ein Drittstaatsangehöriger in das Hoheitsgebiet ei

nes Mitgliedstaats ein, in dem für ihn kein Visumzwang be-

steht, so ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylan-

trags zuständig. 

(2) Der Grundsatz nach Absatz 1 findet keine Anwendung,

wenn der Drittstaatsangehörige seinen Asylantrag in einem an-

deren Mitgliedstaat stellt, in dem er ebenfalls kein Einreise-

visum vorweisen muss. In diesem Fall ist der letztgenannte Mit-

gliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zuständig. 

Artikel 12 

Stellt ein Drittstaatsangehöriger einen Asylantrag im internatio-

nalen Transitbereich eines Flughafens eines Mitgliedstaats, so

ist dieser Mitgliedstaat für die Prüfung des Asylantrags zustän-

dig. 

Artikel 13

Lässt sich anhand der Kriterien dieser Verordnung nicht be-

stimmen, welchem Mitgliedstaat die Prüfung des Asylantrags

obliegt, so ist der erste Mitgliedstaat, in dem der Asylantrag ge-

stellt wurde, für dessen Prüfung zuständig. 

Artikel 14 

Stellen mehrere Mitglieder einer Familie in demselben Mitglied-

staat gleichzeitig oder in so großer zeitlicher Nähe einen Asyl-

antrag, dass die Verfahren zur Bestimmung des zuständigen

Mitgliedstaats gemeinsam durchgeführt werden können, und

könnte die Anwendung der in dieser Verordnung genannten

Kriterien ihre Trennung zur Folge haben, so gilt für die Bestim-

mung des zuständigen Mitgliedstaats Folgendes: 

a) zuständig für die Prüfung der Asylanträge sämtlicher

Familienmitglieder ist der Mitgliedstaat, der nach den Krite-

rien für die Aufnahme des größten Teils der Familienmitglie-

der zuständig ist; 

b) andernfalls obliegt die Prüfung dem Mitgliedstaat, der

nach den Kriterien für die Prüfung des von dem ältesten

Familienmitglied eingereichten Asylantrags zuständig ist. 

KAPITEL IV 

HUMANITÄRE KLAUSEL 

Artikel 15 

(1) Jeder Mitgliedstaat kann aus humanitären Gründen, die

sich insbesondere aus dem familiären oder kulturellen Kontext

ergeben, Familienmitglieder und andere abhängige Familienan-

gehörige zusammenführen, auch wenn er dafür nach den Krite-

rien dieser Verordnung nicht zuständig ist. In diesem Fall prüft

jener Mitgliedstaat auf Ersuchen eines anderen Mitgliedstaats

den Asylantrag der betroffenen Person. Die betroffenen Perso-

nen müssen dem zustimmen.

(2) In Fällen, in denen die betroffene Person wegen Schwan-

gerschaft, eines neugeborenen Kindes, einer schweren Krank-

heit, einer ernsthaften Behinderung oder hohen Alters auf die

Unterstützung der anderen Person angewiesen ist, entschei-

den die Mitgliedstaaten im Regelfall, den Asylbewerber und den

anderen Familienangehörigen, der sich im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats aufhält, nicht zu trennen bzw. sie zusammenfüh-

ren, sofern die familiäre Bindung bereits im Herkunftsland be-

standen hat. 

(3) Ist der Asylbewerber ein unbegleiteter Minderjähriger,

der ein oder mehrere Familienangehörige hat, die sich in einem

anderen Mitgliedstaat aufhalten, und die ihn bei sich aufneh-

men können, so nehmen die Mitgliedstaaten nach Möglichkeit

eine räumliche Annäherung dieses Minderjährigen an seinen

bzw. seine Angehörigen vor, es sei denn, dass dies nicht im In-

teresse des Minderjährigen liegt. 

(4) Gibt der ersuchte Mitgliedstaat dem Ersuchen statt, 

so wird ihm die Zuständigkeit für die Antragsprüfung übertra-

gen. 

(5) Die Bedingungen und Verfahren für die Umsetzung die-

ses Artikels, gegebenenfalls einschließlich der Schlichtungs-

verfahren zur Regelung von Divergenzen zwischen den Mitglied-

staaten über die Notwendigkeit einer Annäherung der betref-

fenden Personen bzw. den Ort, an dem diese erfolgen soll,

werden gemäß dem Verfahren nach Artikel 27 Absatz 2 be-

schlossen. 

KAPITEL V 

AUFNAHME UND WIEDERAUFNAHME 

Artikel 16 

(1) Der Mitgliedstaat, der nach der vorliegenden Verordnung

zur Prüfung des Asylantrags zuständig ist, ist gehalten: 

a) einen Asylbewerber, der in einem anderen Mitglied-

staat einen Antrag gestellt hat, nach Maßgabe der Artikel

17 bis 19 aufzunehmen; 

b) die Prüfung des Asylantrags abzuschließen; 

c) einen Antragsteller, der sich während der Prüfung sei-

nes Antrags unerlaubt im Hoheitsgebiet eines anderen Mit-

gliedstaats aufhält, nach Maßgabe des Artikels 20 wieder

aufzunehmen;

d) einen Asylbewerber, der seinen Antrag während der

Antragsprüfung zurückgezogen und in einem anderen Mit-

gliedstaat einen Antrag gestellt hat, nach Maßgabe des  Arti-

kels 20 wieder aufzunehmen; 

e) einen Drittstaatsangehörigen, dessen Antrag er abge-

lehnt hat und der sich unerlaubt im Hoheitsgebiet eines an-

deren Mitgliedstaats aufhält, nach Maßgabe des Artikels 20

wieder aufzunehmen. 

(2) Erteilt ein Mitgliedstaat dem Antragsteller einen Aufent-

haltstitel, so fallen diesem Mitgliedstaat die Verpflichtungen

nach Absatz 1 zu. 

(3) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 erlöschen, wenn der

Drittstaatsangehörige das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten

für mindestens drei Monate verlassen hat, es sei denn, der

Drittstaatsangehörige ist im Besitz eines vom zuständigen Mit-

gliedstaat ausgestellten gültigen Aufenthaltstitels. 

(4) Die Verpflichtungen nach Absatz 1 Buchstaben d) und e)

erlöschen auch, wenn der für die Prüfung des Antrags zuständi-

ge Mitgliedstaat nach der Rücknahme oder der Ablehnung des

Antrags die notwendigen Vorkehrungen getroffen und tatsäch-

lich umgesetzt hat, damit der Drittstaatsangehörige in sein Her-

kunftsland oder in ein anderes Land, in das er sich rechtmäßig

begeben kann, zurückkehrt. 
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Artikel 17 

(1) Hält der Mitgliedstaat, in dem ein Asylantrag gestellt wur-

de, einen anderen Mitgliedstaat für die Prüfung des Antrags für

zuständig, so kann er so bald wie möglich, in jedem Fall aber in-

nerhalb von drei Monaten nach Einreichung des Antrags im Sin-

ne von Artikel 4 Absatz 2 den anderen Mitgliedstaat ersuchen,

den Asylbewerber aufzunehmen. 

Wird das Gesuch um Aufnahme eines Antragstellers nicht

innerhalb der Frist von drei Monaten unterbreitet, so ist der Mit-

gliedstaat, in dem der Asylantrag gestellt wurde, für die Prüfung

des Asylantrags zuständig. 

(2) Der ersuchende Mitgliedstaat kann in Fällen, in denen

der Asylantrag gestellt wurde, nachdem die Einreise oder der

Aufenthalt verweigert wurden, der Betreffende wegen illegalen

Aufenthalts festgenommen wurde, eine Ausweisung angekün-

digt oder vollstreckt wurde oder wenn sich der Asylbewerber in

Gewahrsam befindet, eine dringliche Antwort anfordern. 

In dem Gesuch werden die Gründe genannt, die eine dringen-

de Antwort rechtfertigen, und angegeben, innerhalb welcher

Frist eine Antwort erwartet wird. Diese Frist beträgt minde-

stens eine Woche. 

(3) In beiden Fällen ist für das Gesuch um Aufnahme durch

einen anderen Mitgliedstaat ein Musterformblatt zu verwen-

den, das Beweismittel oder Indizien gemäß den beiden in Arti-

kel 18 Absatz 3 genannten Verzeichnissen und/oder sachdien-

liche Angaben aus der Erklärung des Asylbewerbers enthalten

muss, anhand deren die Behörden des ersuchten Mitglied-

staats prüfen können, ob ihr Staat gemäß den in dieser Verord-

nung definierten Kriterien zuständig ist. 

Die Vorschriften für die Erstellung und die Modalitäten zur

Übermittlung der Gesuche werden nach dem Verfahren gemäß

Artikel 27 Absatz 2 erlassen. 

Artikel 18 

(1) Der ersuchte Mitgliedstaat nimmt die erforderlichen

Überprüfungen vor und entscheidet über das Gesuch um Auf-

nahme eines Antragstellers innerhalb von zwei Monaten, nach-

dem er mit dem Gesuch befasst wurde. 

(2) In dem in dieser Verordnung geregelten Verfahren zur Be-

stimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Asylan-

trags zuständig ist, werden Beweismittel und Indizien verwen-

det.

(3) Entsprechend dem Verfahren gemäß Artikel 27 Absatz 2

werden zwei Verzeichnisse erstellt und regelmäßig überprüft,

wobei die Beweismittel und Indizien nach folgenden Kriterien

angegeben werden: 

a) Beweismittel: 

i) Hierunter fallen förmliche Beweismittel, die insoweit

über die Zuständigkeit nach dieser Verordnung entscheiden,

als sie nicht durch Gegenbeweise widerlegt werden. 

ii) Die Mitgliedstaaten stellen dem in Artikel 27 vorgese-

henen Ausschuss nach Maßgabe der im Verzeichnis der

förmlichen Beweismittel festgelegten Klassifizierung Muster

der verschiedenen Arten der von ihren Verwaltungen ver-

wendeten Dokumente zur Verfügung. 

b) Indizien: 

i) Hierunter fallen einzelne Anhaltspunkte, die, obwohl

sie anfechtbar sind, in einigen Fällen nach der ihnen zugebil-

ligten Beweiskraft ausreichen können. 

ii) Ihre Beweiskraft hinsichtlich der Zuständigkeit für die

Prüfung des Asylantrags wird von Fall zu Fall bewertet. 

(4) Das Beweiserfordernis sollte nicht über das für die ord-

nungsgemäße Anwendung dieser Verordnung erforderliche

Maß hinausgehen. 

(5) Liegen keine förmlichen Beweismittel vor, erkennt der er-

suchte Mitgliedstaat seine Zuständigkeit an, wenn die Indizien

kohärent, nachprüfbar und hinreichend detailliert sind, um die

Zuständigkeit zu begründen. 

(6) Beruft sich der ersuchende Mitgliedstaat auf das Dring-

lichkeitsverfahren gemäß Artikel 17 Absatz 2, so unternimmt

der ersuchte Mitgliedstaat alle Anstrengungen, um sich an die

vorgegebene Frist zu halten. In Ausnahmefällen, in denen nach-

gewiesen werden kann, dass die Prüfung eines Gesuchs um

Aufnahme eines Antragstellers besonders kompliziert ist, kann

der ersuchte Mitgliedstaat die Antwort nach Ablauf der vorgege-

benen Frist erteilen; in jedem Fall ist die Antwort jedoch inner-

halb eines Monats zu erteilen. In derartigen Fällen muss der er-

suchte Mitgliedstaat seine Entscheidung, die Antwort zu einem

späteren Zeitpunkt zu erteilen, dem ersuchenden Mitgliedstaat

innerhalb der ursprünglich gesetzten Frist mitteilen. 

(7) Wird innerhalb der Frist von zwei Monaten gemäß Absatz

1 bzw. der Frist von einem Monat gemäß Absatz 6 keine Ant-

wort erteilt, ist davon auszugehen, dass dem Aufnahmegesuch

stattgegeben wird, was die Verpflichtung nach sich zieht, die

Person aufzunehmen und angemessene Vorkehrungen für die

Ankunft zu treffen. 

Artikel 19 

(1) Stimmt der ersuchte Mitgliedstaat der Aufnahme eines

Antragstellers zu, so teilt der Mitgliedstaat, in dem der Asylan-

trag eingereicht wurde, dem Antragsteller die Entscheidung,

den Asylantrag nicht zu prüfen, sowie die Verpflichtung, den An-

tragsteller an den zuständigen Mitgliedstaat zu überstellen, mit. 

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 ist zu begründen. Die

Frist für die Durchführung der Überstellung ist anzugeben, und

gegebenenfalls der Zeitpunkt und der Ort zu nennen, zu dem

bzw. an dem sich der Antragsteller zu melden hat, wenn er sich

auf eigene Initiative in den zuständigen Mitgliedstaat begibt.

Gegen die Entscheidung kann ein Rechtsbehelf eingelegt wer-

den. Ein gegen die Entscheidung eingelegter Rechtsbehelf hat

keine aufschiebende Wirkung für die Durchführung der Über-

stellung, es sei denn, die Gerichte oder zuständigen Stellen

entscheiden im Einzelfall nach Maßgabe ihres innerstaatlichen

Rechts anders, wenn es nach ihrem innerstaatlichen Recht zu-

lässig ist. 

(3) Die Überstellung des Antragstellers von dem Mitglied-

staat, in dem der Asylantrag gestellt wurde, in den zuständigen

Mitgliedstaat erfolgt gemäß den nationalen Rechtsvorschriften

des ersteren Mitgliedstaats nach Abstimmung zwischen den

beteiligten Mitgliedstaaten, sobald dies materiell möglich ist

und spätestens innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab der

Annahme des Antrags auf Aufnahme oder der Entscheidung

über den Rechtsbehelf, wenn dieser aufschiebende Wirkung hat.

Erforderlichenfalls stellt der ersuchende Mitgliedstaat dem

Asylbewerber ein Laissez-passer nach dem Muster aus, das ge-

mäß dem Verfahren nach Artikel 27 Absatz 2 festgelegt wird.

Der zuständige Mitgliedstaat teilt dem ersuchenden Mit-

gliedstaat gegebenenfalls mit, dass der Asylbewerber einge-
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troffen ist bzw. dass er sich nicht innerhalb der vorgegebenen

Frist gemeldet hat. 

(4) Wird die Überstellung nicht innerhalb der Frist von sechs

Monaten durchgeführt, geht die Zuständigkeit auf den Mitglied-

staat über, in dem der Asylantrag eingereicht wurde. Diese Frist

kann höchstens auf ein Jahr verlängert werden, wenn die Über-

stellung aufgrund der Inhaftierung des Asylbewerbers nicht er-

folgen konnte, oder höchstens auf achtzehn Monate, wenn der

Asylbewerber flüchtig ist. 

(5) Ergänzende Vorschriften zur Durchführung von Überstel-

lungen können gemäß dem Verfahren nach Artikel 27 Absatz 2

erlassen werden. 

Artikel 20 

(1) Gemäß Artikel 4 Absatz 5 und Artikel 16 Absatz 1 Buch-

staben c), d) und e) wird ein Asylbewerber nach folgenden Mo-

dalitäten wieder aufgenommen: 

a) das Wiederaufnahmegesuch muss Hinweise enthal-

ten, aus denen der ersuchte Mitgliedstaat entnehmen kann,

dass er zuständig ist; 

b) der Mitgliedstaat, der um Wiederaufnahme des Asyl-

bewerbers ersucht wird, muss die erforderlichen Überprü-

fungen vornehmen und den Antrag so rasch wie möglich und

unter keinen Umstände später als einen Monat, nachdem er

damit befasst wurde, beantworten. Stützt sich der Antrag

auf Angaben aus dem Eurodac-System, verkürzt sich diese

Frist auf zwei Wochen; 

c) erteilt der ersuchte Mitgliedstaat innerhalb der Frist

von einem Monat bzw. der Frist von zwei Wochen gemäß

Buchstabe b) keine Antwort, so wird davon ausgegangen,

dass er die Wiederaufnahme des Asylbewerbers akzeptiert; 

d) ein Mitgliedstaat, der die Wiederaufnahme akzeptiert,

muss den Asylbewerber in seinem Hoheitsgebiet wieder auf-

nehmen. Die Überstellung erfolgt gemäß den einzelstaatli-

chen Rechtsvorschriften des ersuchenden Mitgliedstaats

nach Abstimmung zwischen den beteiligten Mitgliedstaaten,

sobald dies materiell möglich ist und spätestens innerhalb

einer Frist von sechs Monaten nach der Annahme des An-

trags auf Wiederaufnahme durch einen anderen Mitglied-

staat oder der Entscheidung über den Rechtsbehelf, wenn

dieser aufschiebende Wirkung hat;

e) der ersuchende Mitgliedstaat teilt dem Asylbewerber

die Entscheidung des zuständigen Mitgliedstaats über seine

Wiederaufnahme mit. Diese Entscheidung ist zu begründen.

Die Frist für die Durchführung der Überstellung ist anzugeben

und gegebenenfalls der Ort und der Zeitpunkt zu nennen, an

dem bzw. zu dem sich der Asylbewerber zu melden hat, wenn

er sich auf eigene Initiative in den zuständigen Mitgliedstaat

begibt. Gegen die Entscheidung kann ein Rechtsbehelf ein-

gelegt werden. Ein gegen diese Entscheidung eingelegter

Rechtsbehelf hat keine aufschiebende Wirkung für die Durch-

führung der Überstellung, es sei denn, die Gerichte oder zu-

ständigen Stellen entscheiden im Einzelfall nach Maßgabe

ihres innerstaatlichen Rechts anders, wenn es nach ihrem in-

nerstaatlichen Recht zulässig ist. 

Erforderlichenfalls stellt der ersuchende Mitgliedstaat

dem Asylbewerber ein Laissez-passer nach dem Muster aus,

das gemäß dem Verfahren nach Artikel 27 Absatz 2 festge-

legt wird. 

Der zuständige Mitgliedstaat teilt dem ersuchenden Mit-

gliedstaat gegebenenfalls mit, dass der Asylbewerber einge-

troffen ist bzw. dass er sich nicht innerhalb der vorgegebe-

nen Fristen gemeldet hat. 

(2) Wird die Überstellung nicht innerhalb der Frist von sechs

Monaten durchgeführt, so geht die Zuständigkeit auf den Mit-

gliedstaat über, in dem der Asylantrag eingereicht wurde. Diese

Frist kann höchstens auf ein Jahr verlängert werden, wenn die

Überstellung oder die Prüfung des Antrags aufgrund der Inhaf-

tierung des Asylbewerbers nicht erfolgen konnte, oder höch-

stens auf achtzehn Monate, wenn der Asylbewerber flüchtig ist. 

(3) Die Vorschriften über die Beweismittel und Indizien und

deren Auslegung sowie die Modalitäten für das Stellen und

Übermitteln von Gesuchen werden gemäß dem Verfahren nach

Artikel 27 Absatz 2 erlassen. 

(4) Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Über-

stellungen können nach dem Verfahren gemäß Artikel 27 Ab-

satz 2 erlassen werden. 

KAPITEL VI 

VERWALTUNGSKOOPERATION 

Artikel 21 

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt jedem Mitgliedstaat, der

dies beantragt, personenbezogene Daten über den Asylbewer-

ber, die sachdienlich und relevant sind und nicht über das er-

forderliche Maß hinausgehen, für 

a) die Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung

des Asylantrags zuständig ist; 

b) die Prüfung des Asylantrags; 

c) die Erfüllung aller Verpflichtungen aus dieser Verord-

nung. 

(2) Die Informationen nach Absatz 1 dürfen nur Folgendes

betreffen: 

a) die Personalien des Antragstellers und gegebenenfalls

seiner Familienangehörigen (Name, Vorname – gegebenen-

falls früherer Name – Beiname oder Pseudonyme, derzeitige

und frühere Staatsangehörigkeit, Geburtsdatum und -ort); 

b) den Personalausweis oder den Reisepass (Nummer,

Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde,

Ausstellungsort usw.); 

c) sonstige zur Identifizierung des Antragstellers erforder-

liche Angaben, einschließlich Fingerabdrücken, die gemäß

den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 ge-

handhabt werden; 

d) die Aufenthaltsorte und die Reisewege; 

e) die Aufenthaltstitel oder die durch einen Mitgliedstaat

erteilten Visa; 

f) den Ort der Einreichung des Antrags; 

g) das Datum der Einreichung eines früheren Asylan-

trags, das Datum der Einreichung des jetzigen Antrags, den

Stand des Verfahrens und den Tenor der gegebenenfalls ge-

troffenen Entscheidung. 

(3) Soweit dies zur Prüfung des Asylantrags erforderlich ist,

kann der zuständige Mitgliedstaat außerdem einen anderen

Mitgliedstaat ersuchen, ihm die Gründe, die der Asylbewerber

zur Stützung seines Antrags angeführt hat, und gegebenenfalls

die Gründe für die bezüglich seines Antrags getroffene Ent-
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scheidung mitzuteilen. Der ersuchte Mitgliedstaat kann eine

Beantwortung des Ersuchens ablehnen, wenn die Mitteilung

dieser Informationen wichtige Interessen des Mitgliedstaats

oder den Schutz der Grundrechte und -freiheiten der betroffe-

nen oder anderer Personen gefährden kann. Zur Erteilung die-

ser Auskünfte ist auf jeden Fall die schriftliche Zustimmung des

Asylbewerbers einzuholen. 

(4) Jedes Informationsersuchen ist zu begründen und so-

fern es darauf abzielt, ein Kriterium zu überprüfen, das die Zu-

ständigkeit des um Auskunft ersuchten Mitgliedstaats nach

sich ziehen kann, ist anzugeben, auf welches Indiz – auch ein-

schlägige Informationen aus zuverlässigen Quellen über die

Modalitäten der Einreise von Asylbewerbern in die Hoheitsge-

biete der Mitgliedstaaten – oder auf welchen einschlägigen und

nachprüfbaren Sachverhalt der Erklärungen des Asylbewerbers

es sich stützt. Es besteht Einverständnis darüber, dass solche

einschlägigen Informationen aus zuverlässigen Quellen für sich

genommen nicht ausreichen, um die Zuständigkeit eines Mit-

gliedstaats gemäß dieser Verordnung zu bestimmen, dass sie

aber bei der Bewertung anderer Hinweise zu dem einzelnen

Asylbewerber hilfreich sein können. 

(5) Der ersuchte Mitgliedstaat ist gehalten, innerhalb einer

Frist von sechs Wochen zu antworten. 

(6) Der Informationsaustausch erfolgt auf Antrag eines Mit-

gliedstaats und kann nur zwischen den Behörden stattfinden,

deren Benennung von jedem Mitgliedstaat der Kommission

mitgeteilt wurde, die ihrerseits die anderen Mitgliedstaaten da-

von in Kenntnis gesetzt hat. 

(7) Die übermittelten Informationen dürfen nur zu den in Ab-

satz 1 vorgesehenen Zwecken verwendet werden. Die Informa-

tionen dürfen in jedem Mitgliedstaat je nach Art und Zuständig-

keit der die Information erhaltenden Behörde nur den Behörden

und Gerichten übermittelt werden, die beauftragt sind, 

a) den Mitgliedstaat zu bestimmen, der für die Prüfung

des Asylantrags zuständig ist; 

b) den Asylantrag zu prüfen; 

c) alle Verpflichtungen aus dieser Verordnung zu erfüllen.

(8) Der Mitgliedstaat, der die Daten übermittelt, sorgt für de-

ren Richtigkeit und Aktualität. Zeigt sich, dass dieser Mitglied-

staat unrichtige Daten oder Daten übermittelt hat, die nicht hät-

ten übermittelt werden dürfen, werden die Empfängermitglied-

staaten unverzüglich darüber informiert. Sie sind gehalten,

diese Informationen zu berichtigen oder zu löschen. 

(9) Ein Asylbewerber hat das Recht, sich auf Antrag die über

seine Person erfassten Daten mitteilen zu lassen. 

Stellt er fest, dass bei der Verarbeitung dieser Informatio-

nen gegen die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung

oder der Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und

zum freien Datenverkehr(1) verstoßen wurde, insbesondere

weil die Angaben unvollständig oder unrichtig sind, hat er das

Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung. 

Die Behörde, die die Berichtigung, Löschung oder Sperrung

der Daten vornimmt, informiert hierüber den Mitgliedstaat, der

die Informationen erteilt bzw. erhalten hat. 

(10) In jedem betroffenen Mitgliedstaat werden die Weiter-

gabe und der Erhalt der ausgetauschten Informationen in der

Akte der betroffenen Person und/oder in einem Register ver-

merkt. 

(11) Die ausgetauschten Daten werden nur so lange aufbe-

wahrt, wie dies zur Erreichung der mit dem Austausch der Daten

verfolgten Ziele notwendig ist. 

(12) Soweit die Daten nicht automatisiert oder in einer Da-

tei gespeichert sind bzw. gespeichert werden sollen, hat jeder

Mitgliedstaat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Ein-

haltung dieses Artikels durch wirksame Kontrollen zu gewähr-

leisten. 

Artikel 22 

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die für die

Durchführung dieser Verordnung zuständigen Behörden mit

und tragen dafür Sorge, dass diese Behörden über die nötigen

Mittel verfügen, um ihre Aufgabe zu erfüllen und insbesondere

die Informationsersuchen sowie die Gesuche auf Aufnahme

bzw. Wiederaufnahme von Asylbewerbern innerhalb der vorge-

gebenen Fristen zu beantworten. 

(2) Vorschriften über die Einrichtung gesicherter elektroni-

scher Übermittlungskanäle zwischen den Behörden nach Ab-

satz 1 für die Übermittlung von Gesuchen und zur Gewährlei-

stung, dass die Absender automatisch einen elektronischen

Übermittlungsnachweis erhalten, werden gemäß dem Verfah-

ren nach Artikel 27 Absatz 2 festgelegt. 

Artikel 23 

(1) Die Mitgliedstaaten können untereinander bilaterale Ver-

waltungsvereinbarungen bezüglich der praktischen Modalitäten

der Durchführung dieser Verordnung treffen, um deren Anwen-

dung zu erleichtern und die Effizienz zu erhöhen. Diese Verein-

barungen können Folgendes betreffen: 

a) den Austausch von Verbindungsbeamten; 

b) die Vereinfachung der Verfahren und die Verkürzung

der Fristen für die Übermittlung und Prüfung von Gesuchen

zur Aufnahme bzw. Wiederaufnahme von Asylbewerbern. 

(2) Die Vereinbarungen gemäß Absatz 1 werden der Kom-

mission mitgeteilt. Die Kommission vergewissert sich, dass die

Vereinbarungen nach Absatz 1 Buchstabe b) den Bestimmun-

gen dieser Verordnung nicht zuwiderlaufen. 

KAPITEL VII 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 24 

(1) Diese Verordnung ersetzt das am 15. Juni 1990 in Dub-

lin unterzeichnete Übereinkommen über die Bestimmung des

zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitglied-

staat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrags

(Dubliner Übereinkommen).

(2) Zur Sicherung der Kontinuität bei der Bestimmung des für

den Asylantrag zuständigen Mitgliedstaats, wenn der Asylantrag

nach dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten Datum gestellt wur-

de, werden Sachverhalte, die die Zuständigkeit eines Mitglied-

staats gemäß dieser Verordnung nach sich ziehen können,

auch berücksichtigt, wenn sie aus der Zeit davor datieren, 
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mit Ausnahme der in Artikel 10 Absatz 2 genannten Sachver-

halte. 

(3) Wird in der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 auf das Dub-

liner Übereinkommen verwiesen, ist dieser Verweis als Bezug-

nahme auf die vorliegende Verordnung zu verstehen. 

Artikel 25 

(1) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Fristen werden

wie folgt berechnet: 

a) Ist für den Anfang einer nach Tagen, Wochen oder Mo-

naten bemessenen Frist der Zeitpunkt maßgebend, zu dem

ein Ereignis eintritt oder eine Handlung vorgenommen wird,

so wird bei der Berechnung dieser Frist der Tag, auf den das

Ereignis oder die Handlung fällt, nicht mitgerechnet. 

b) Eine nach Wochen oder Monaten bemessene Frist

endet mit Ablauf des Tages, der in der letzten Woche oder

im letzten Monat dieselbe Bezeichnung oder dieselbe Zahl

wie der Tag trägt, an dem das Ereignis eingetreten oder die

Handlung vorgenommen worden ist, von denen an die Frist

zu berechnen ist. Fehlt bei einer nach Monaten bemesse-

nen Frist im letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende

Tag, so endet die Frist mit Ablauf des letzten Tages dieses

Monats. 

c) Eine Frist umfasst die Samstage, die Sonntage und

alle gesetzlichen Feiertage in jedem der betroffenen Mit-

gliedstaaten.

(2) Gesuche und Antworten werden unter Verwendung von

Verfahren übermittelt, bei denen der Nachweis des Empfangs

gewährleistet ist. 

Artikel 26 

Für die Französische Republik gilt diese Verordnung nur für ihr

europäisches Hoheitsgebiet. 

Artikel 27 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die

Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses

1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt. 

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Artikel 28 

Spätestens drei Jahre nach dem in Artikel 29 Absatz 1 ge-

nannten Datum erstattet die Kommission dem Europäischen

Parlament und dem Rat Bericht über die Durchführung der Ver-

ordnung und schlägt gegebenenfalls die erforderlichen Ände-

rungen vor. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission

spätestens sechs Monate vor diesem Datum alle für die Erstel-

lung dieses Berichts sachdienlichen Informationen. 

Nach Vorlage dieses Berichts legt die Kommission dem Eu-

ropäischen Parlament und dem Rat den Bericht über die Durch-

führung dieser Verordnung gleichzeitig mit den in Artikel 24 Ab-

satz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 vorgesehenen Be-

richten über die Anwendung des Eurodac-Systems vor. 

Artikel 29 

Diese Verordnung tritt 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung im

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Die Verordnung ist auf Asylanträge anwendbar, die ab dem

ersten Tag des sechsten Monats nach ihrem Inkrafttreten ge-

stellt werden und gilt – ungeachtet des Zeitpunkts der Stellung

des Antrags – ab diesem Zeitpunkt für alle Gesuche um Aufnah-

me oder Wiederaufnahme von Asylbewerbern. Für einen Asylan-

trag, der vor diesem Datum eingereicht wird, erfolgt die Bestim-

mung des zuständigen Mitgliedstaats nach den Kriterien des

Dubliner Übereinkommens. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt ge-

mäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemein-

schaft unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu Brüssel am 18. Februar 2003. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 

N. CHRISTODOULAKIS 

Verordnung (EG) Nr. 1560/2003 
der Kommission vom 2. September 2003
(Dublin II-Durchführungsverordnung)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1560/2003 DER KOMMISSION 

vom 2. September 2003 

mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG) 

Nr. 343/2003 des Rates zur Festlegung der Kriterien und 

Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die 

Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem 

Mitgliedstaat gestellten Asylantrags zuständig ist 

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN – 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Ge-

meinschaft, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des Rates vom

18. Februar 2003 zur Festlegung der Kriterien und Verfah-

ren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung

eines von einem Drittstaatsangehörigen in einem Mitglied-

staat gestellten Asylantrags zuständig ist(1), insbesondere

auf Artikel 15 Absatz 5, Artikel 17 Absatz 3, Artikel 18 Ab-

satz 3, Artikel 19 Absätze 3 und 5, Artikel 20 Absätze 1, 3

und 4 und Artikel 22 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Zur wirkungsvollen Durchführung der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 sind einige praktische Modalitäten zu präzisieren.

Die Modalitäten sind klar festzulegen, um die Zusammenarbeit

zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten bei

der Anwendung der Verordnung mit Blick auf die Übermittlung

und Behandlung der Aufnahme- und Wiederaufnahmegesuche
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wie auch hinsichtlich Informationsersuchen und der Durchfüh-

rung von Überstellungen zu erleichtern. 

(2) Zur Gewährleistung der größtmöglichen Kontinuität zwi-

schen dem am 15. Juni 1990 in Dublin unterzeichneten Über-

einkommen über die Bestimmung des zuständigen Staates für

die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Ge-

meinschaften gestellten Asylantrags(2) und der Verordnung (EG)

Nr. 343/2003, die das Übereinkommen ersetzt, sollte die vor-

liegende Verordnung auf den vom Ausschuss nach Artikel 18

des Übereinkommens vereinbarten gemeinsamen Grundsätze,

Listen und Formularen basieren, jedoch zusätzliche Änderun-

gen vornehmen, die durch die Einführung neuer Kriterien und

den Wortlaut verschiedener Bestimmungen sowie aufgrund der

gewonnenen Erkenntnisse notwendig geworden sind. 

(3) Die Wechselwirkung zwischen den durch die Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 eingeführten Verfahren und der Anwendung

der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 des Rates vom 11. De-

zember 2000 über die Einrichtung von »Eurodac« für den Ver-

gleich von Fingerabdrücken zum Zweck der effektiven Anwen-

dung des Dubliner Übereinkommens(3), ist gebührend zu be-

rücksichtigen. 

(4) Sowohl für die Mitgliedstaaten als auch für die Asylbewer-

ber ist ein Verfahren wünschenswert, das im Falle von Meinungs-

verschiedenheiten zwischen zwei Mitgliedstaaten bezüglich der

Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 enthalte-

nen humanitären Klausel zu einer Lösung beitragen kann. 

(5) Der Aufbau eines Netzes für elektronische Übermittlung,

das die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 343/ 2003 er-

leichtern soll, erfordert die Einführung von Bestimmungen, die

zum einen die anzuwendenden technischen Normen und zum

anderen die Einzelheiten der Netznutzung regeln. 

(6) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und

zum freien Datenverkehr(4) gilt nach Maßgabe von Artikel 21

der Verordnung (EG) Nr. 343/ 2003 auch für Datenverarbeitung

im Rahmen der vorliegenden Verordnung. 

(7) Gemäß Artikel 1 und Artikel 2 des dem Vertrag über die

Europäische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Position

Dänemarks ist dieses Land, das nicht der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 unterliegt, auch nicht an die vorliegende Verordnung

gebunden oder zu ihrer Anwendung verpflichtet, solange kein

Abkommen geschlossen wird, das ihm die Teilnahme an der

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 gestattet. 

(8) Gemäß Artikel 4 des Übereinkommens vom 19. Januar

2001 zwischen der Europäischen Gemeinschaft sowie der Re-

publik Island und dem Königreich Norwegen über die Kriterien

und Regelungen zur Bestimmung des zuständigen Staates für

die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat oder in Island oder

Norwegen gestellten Asylantrags(5) findet diese Verordnung

gleichzeitig Anwendung in den Mitgliedstaaten einerseits und

Island und Norwegen andererseits. Demzufolge umfasst der

Begriff »Mitgliedstaaten« in dieser Verordnung auch Island und

Norwegen. 

(9) Im Hinblick auf die Anwendung der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 sollte die vorliegende Verordnung möglichst schnell

in Kraft treten. 

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen

entsprechen der Stellungnahme des durch Artikel 27 der Ver-

ordnung (EG) Nr. 343/2003 eingesetzten Ausschusses – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

TITEL I 

VERFAHREN 

KAPITEL I 

STELLEN VON GESUCHEN

Artikel 1 

Stellen eines Aufnahmegesuchs 

(1) Aufnahmegesuche werden mithilfe eines Formblatts ent-

sprechend dem Muster in Anhang I gestellt. Das Formblatt ent-

hält bestimmte obligatorische Felder, die in jedem Fall ausge-

füllt werden müssen; die übrigen Felder sind nach Maßgabe

der verfügbaren Daten auszufüllen. Ergänzende Angaben kön-

nen in ein hierfür eigens vorgesehenes Feld eingetragen wer-

den. 

Dem Gesuch sind folgende Unterlagen beizufügen: 

a) Kopie aller Beweismittel und Indizien, die auf die Zu-

ständigkeit des ersuchten Mitgliedstaats für die Prüfung des

Asylantrags hinweisen, gegebenenfalls ergänzt durch An-

merkungen zu den Umständen ihrer Erlangung bzw. zu der

Beweiskraft, die ihnen der ersuchende Mitgliedstaat unter

Bezugnahme auf die in Artikel 18 Absatz 3 der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 genannten Verzeichnisse der Beweismit-

tel und Indizien, die in Anhang II der vorliegenden Verord-

nung enthalten sind, zumisst; 

b) gegebenenfalls Kopie der vom Asylbewerber schrift-

lich abgegebenen oder protokollierten Erklärungen. 

(2) Ist das von der Eurodac-Zentraleinheit gemäß  Artikel 4

Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 übermittelte Er-

gebnis des Fingerabdruckvergleichs, der im Rahmen des Asyl-

antrags mit früheren Abdrücken vorgenommen wurde, die der

Zentraleinheit gemäß Artikel 8 der genannten Verordnung über-

mittelt und gemäß Artikel 4 Absatz 6 derselben Verordnung ge-

prüft wurden, positiv, so enthalten die Gesuchsunterlagen auch

die von der Zentraleinheit mitgeteilten Angaben. 

(3) Fordert der ersuchende Mitgliedstaat gemäß Artikel 17

Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 eine dringliche
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Antwort an, werden in dem Gesuch die Umstände des Asylan-

trags sowie die rechtlichen und faktischen Gründe für die drin-

gende Antwort genannt. 

Artikel 2

Stellen eines Wiederaufnahmegesuchs 

Ein Wiederaufnahmegesuch wird mithilfe eines Formblatts ent-

sprechend dem Muster in Anhang III, aus dem die Art und die

Gründe für das Gesuch sowie die Bestimmungen der Verord-

nung (EG) Nr. 343/2003 hervorgehen, auf die sich das Gesuch

stützt, gestellt. 

Das Wiederaufnahmegesuch umfasst das von der Eurodac-

Zentraleinheit gemäß Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG)

Nr. 2725/2000 übermittelte Ergebnis des Vergleichs der Fin-

gerabdrücke des Asylbewerbers mit früheren Abdrücken, die

der Zentraleinheit gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 2 der genann-

ten Verordnung übermittelt und gemäß Artikel 4 Absatz 6 der-

selben Verordnung geprüft wurden. 

Bei Wiederaufnahmeanträgen, die sich auf Asylanträge be-

ziehen, die vor der Inbetriebnahme von Eurodac gestellt wur-

den, ist dem Formblatt ein Fingerabdruckbogen beizufügen. 

KAPITEL II 

REAKTION AUF EIN GESUCH 

Artikel 3 

Bearbeitung eines Aufnahmegesuchs 

(1) Die im Gesuch angeführten rechtlichen und faktischen

Argumente werden anhand der Verordnung (EG) Nr. 343/2003

und der in Anhang II der vorliegenden Verordnung enthaltenen

Liste der Beweismittel und Indizien geprüft. 

(2) Unbeschadet der Kriterien und Bestimmungen der Ver-

ordnung (EG) Nr. 343/2003, die im Gesuch geltend gemacht

werden, überprüft der ersuchte Mitgliedstaat innerhalb der in

Artikel 18 Absätze 1 und 6 der genannten Verordnung festge-

setzten Fristen auf umfassende und objektive Weise und unter

Berücksichtigung sämtlicher ihm unmittelbar und mittelbar ver-

fügbaren Informationen, ob seine Zuständigkeit für die Prüfung

des Asylantrags begründet ist. Wenn diese Überprüfungen er-

geben, dass die Zuständigkeit des ersuchten Mitgliedstaats zu-

mindest aufgrund eines Kriteriums der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 begründet ist, muss dieser seine Zuständigkeit an-

erkennen. 

Artikel 4 

Behandlung eines Wiederaufnahmegesuchs 

Stützt sich ein Wiederaufnahmegesuch auf Daten, die die

Eurodac-Zentraleinheit zur Verfügung gestellt und die der ersu-

chende Mitgliedstaat nach Maßgabe von Artikel 4 Absatz 6 der

Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 geprüft hat, erkennt der er-

suchte Mitgliedstaat seine Zuständigkeit an, sofern die von

ihm durchgeführten Überprüfungen nicht ergeben haben, dass

seine Zuständigkeit gemäß Artikel 4 Absatz 5 Unterabsatz 2

bzw. Artikel 16 Absätze 2, 3 oder 4 der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 erloschen ist. Das Erlöschen der Zuständigkeit

nach diesen Bestimmungen kann ausschließlich aufgrund von

Tatsachenbeweisen oder umfassenden und nachprüfbaren Er-

klärungen des Asylbewerbers geltend gemacht werden. 

Artikel 5 

Ablehnende Antwort 

(1) Vertritt der ersuchte Mitgliedstaat nach Prüfung der Un-

terlagen die Auffassung, dass sich aus ihnen nicht seine Zu-

ständigkeit ableiten lässt, erläutert er in seiner ablehnenden

Antwort an den ersuchendenden Mitgliedstaat ausführlich

sämtliche Gründe, die zu der Ablehnung geführt haben. 

(2) Vertritt der ersuchende Mitgliedstaat die Auffassung,

dass die Ablehnung auf einem Irrtum beruht, oder kann er sich

auf weitere Unterlagen berufen, ist er berechtigt, eine neuerli-

che Prüfung seines Gesuchs zu verlangen. Diese Möglichkeit

muss binnen drei Wochen nach Erhalt der ablehnenden Ant-

wort in Anspruch genommen werden. Der ersuchte Mitglied-

staat erteilt binnen zwei Wochen eine Antwort. Durch dieses

zusätzliche Verfahren ändern sich in keinem Fall die in Artikel

18 Absätze 1 und 6 und Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe b) der

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 vorgesehenen Fristen. 

Artikel 6 

Zustimmende Antwort 

Erkennt der ersuchte Mitgliedstaat seine Zuständigkeit an, er-

klärt er dies in seiner Antwort, die neben der Angabe der für

diese Anerkennung relevanten Bestimmung der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 die sachdienlichen Hinweise für die weitere

Abwicklung der Überstellung enthält, darunter insbesondere

die Koordinaten der Dienststelle oder Person, mit der Kontakt

aufzunehmen ist. 

KAPITEL III 

DURCHFÜHRUNG DER ÜBERSTELLUNG 

Artikel 7 

Modalitäten der Überstellung 

(1) Die Überstellung in den zuständigen Mitgliedstaat kann

auf eine der folgenden Weisen erfolgen: 

a) auf Initiative des Asylbewerbers innerhalb einer vorge-

gebenen Frist; 

b) in Form der kontrollierten Ausreise, wobei der Asylbe-

werber bis zum Besteigen des Beförderungsmittels von ei-

nem Bediensteten des ersuchenden Staates begleitet wird

und dem zuständigen Staat Ort, Datum und Urzeit seiner

Ankunft bis zu einer vereinbarten Frist vor der Ankunft mitge-

teilt wurden; 

c) in Begleitung, wobei der Asylbewerber von einem Be-

diensteten des ersuchenden Staates oder einem Vertreter

einer von dem ersuchenden Staat zu diesem Zweck beauf-

tragten Einrichtung eskortiert und den Behörden des zu-

ständigen Staats überstellt wird. 

(2) In den Fällen gemäß dem vorstehenden Absatz 1 Buch-

staben a) und b) erhält der Asylbewerber den in Artikel 19 Ab-

satz 3 und Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe e) der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 genannten Passierschein entsprechend

dem Muster in Anhang IV der vorliegenden Verordnung, damit

er sich in den zuständigen Staat begeben und sich an dem Ort

innerhalb der Frist, die ihm bei der Mitteilung der Entscheidung

über seine Aufnahme bzw. Wiederaufnahme durch den zustän-

digen Staat genannt wurde, ausweisen kann. 

In dem Fall gemäß Absatz 1 Buchstabe c) wird ein Laissez-
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passer ausgestellt, falls der Asylbewerber keine Identitäts-

papiere besitzt. Der Ort und die Zeit der Überstellung werden

von den beteiligten Mitgliedstaaten gemeinsam entsprechend

den in Artikel 8 genannten Modalitäten bestimmt. 

(3) Der Mitgliedstaat, der die Überstellung vornimmt, trägt

dafür Sorge, dass sämtliche Unterlagen des Asylbewerbers die-

sem vor seiner Ausreise zurückgegeben bzw. den Mitgliedern

seiner Eskorte zum Zweck der Übergabe an die einschlägigen

Behörden des zuständigen Mitgliedstaats anvertraut werden

oder diesen Behörden auf geeignetem Wege übermittelt werden. 

Artikel 8 

Zusammenarbeit zum Zwecke der Überstellung 

(1) Der zuständige Mitgliedstaat hat die rasche Überstellung

des Asylbewerbers zu ermöglichen und dafür Sorge zu tragen,

dass dessen Einreise nicht behindert wird. Es obliegt ihm, ge-

gebenenfalls den Ort in seinem Gebiet zu bestimmen, an den

der Antragsteller zu überstellen oder an dem er den zuständi-

gen Behörden zu übergeben ist; dabei hat er geografische Ge-

sichtspunkte sowie die Beförderungsarten, die dem für die

Überstellung verantwortlichen Mitgliedstaat zur Verfügung ste-

hen, zu berücksichtigen. Es kann keinesfalls verlangt werden,

dass die Begleitung den Asylbewerber über den mit dem ge-

wählten internationalen Verkehrsmittel erreichten Ankunfts-

punkt hinaus eskortiert oder der Mitgliedstaat, der die Über-

stellung vornimmt, für die mit einer Beförderung über den An-

kunftspunkt hinaus verbundenen Kosten aufkommt. 

(2) Der für die Überstellung verantwortliche Mitgliedstaat or-

ganisiert die Beförderung des Antragstellers und der diesen es-

kortierenden Begleitung und legt in Absprache mit dem zustän-

digen Mitgliedstaat die Ankunftszeit und gegebenenfalls die

Modalitäten der Übergabe des Antragstellers an die zuständi-

gen Behörden fest. Der zuständige Mitgliedstaat kann verlan-

gen, dass er hiervon drei Arbeitstage im Voraus unterrichtet

wird. 

Artikel 9

Verschieben der Überstellung und 

nicht fristgerechte Überstellungen 

(1) Der zuständige Mitgliedstaat wird unverzüglich unterrich-

tet, wenn sich die Überstellung wegen eines Rechtsbehelfsver-

fahrens mit aufschiebender Wirkung oder wegen materieller

Umstände wie der Gesundheitszustand des Antragstellers, die

Nichtverfügbarkeit des Beförderungsmittels oder der Umstand,

dass der Antragsteller sich der Überstellung entzogen hat, ver-

zögert. 

(2) Der Mitgliedstaat, der die Überstellung aus einem der in

Artikel 19 Absatz 4 und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 genannten Gründe nicht innerhalb der in 

Artikel 19 Absatz 3 und Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe d) der

genannten Verordnung vorgesehenen regulären Frist von sechs

Monaten vornehmen kann, ist verpflichtet, den zuständigen

Mitgliedstaat darüber vor Ablauf dieser Frist zu unterrichten.

Ansonsten fallen die Zuständigkeit für die Behandlung des 

Asylantrags bzw. die sonstigen Verpflichtungen aus der Verord-

nung (EG) Nr. 343/2003 gemäß Artikel 19 Absatz 4 und Artikel

20 Absatz 2 der genannten Verordnung diesem Mitgliedstaat

zu. 

(3) Erfolgt die Überstellung durch einen Mitgliedstaat aus

einem der in Artikel 19 Absatz 4 und Artikel 20 Absatz 2 der

Verordnung (EG) Nr. 343/2003 genannten Gründe nach der re-

gulären Sechsmonats-Frist, muss der Mitgliedstaat zuvor die

notwendigen Absprachen mit dem zuständigen Mitgliedstaat

treffen. 

Artikel 10 

Überstellung nach stillschweigender Annahme 

(1) Wird auf Grund von Artikel 18 Absatz 7 bzw. Artikel 20

Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 von

dem Einverständnis des ersuchten Mitgliedstaats mit einer Auf-

nahme oder Wiederaufnahme ausgegangen, so hat der ersu-

chende Mitgliedstaat sodann die für die Überstellung erforder-

lichen Absprachen einzuleiten. 

(2) Sofern der ersuchende Mitgliedstaat dies wünscht, hat

der zuständige Mitgliedstaat unverzüglich und schriftlich zu

bestätigen, dass er die sich aus der Überschreitung der Ant-

wortfrist ergebende Verantwortung anerkennt. Der zuständige

Mitgliedstaat ist gehalten, baldmöglichst die erforderlichen Vor-

kehrungen zu treffen, um den Ort der Ankunft des Antragstel-

lers festzulegen und gegebenenfalls mit dem ersuchenden Mit-

gliedstaat die Ankunftszeit und die Modalitäten für die Über-

gabe des Antragstellers an die zuständigen Behörden zu ver-

einbaren. 

KAPITEL IV 

HUMANITÄRE KLAUSEL 

Artikel 11 

Hilfsbedürftigkeit von Familienangehörigen 

(1) Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003

findet sowohl Anwendung, wenn der Asylbewerber auf die Hilfe

eines Familienangehörigen angewiesen ist, der sich in einem

Mitgliedstaat aufhält, als auch, wenn ein Familienangehöriger,

der sich in einem Mitgliedstaat aufhält, auf die Unterstützung

des Asylbewerbers angewiesen ist. 

(2) Zur Bewertung der Hilfsbedürftigkeit von Familienange-

hörigen gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 werden nach Möglichkeit objektive Schriftstücke, z.

B. ärztliche Atteste, herangezogen. Sind diese nicht verfügbar

oder können diese nicht beigebracht werden, kann das Vorlie-

gen humanitärer Gründe nur dann als gegeben angesehen wer-

den, wenn die Beteiligten dies durch entsprechende Angaben

glaubhaft machen können. 

(3) Um die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer Zusam-

menführung der Betroffenen einzuschätzen, wird Folgendes be-

rücksichtigt: 

a) die familiäre Situation, die im Herkunftsland bestand, 

b) die Umstände, die zur Trennung der Betroffenen ge-

führt haben, 

c) der Stand der jeweiligen asyl- und ausländerrechtli-

chen Verfahren in den Mitgliedstaaten. 

(4) Maßgebend für die Anwendung von Artikel 15 Absatz 2

der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 ist in jedem Fall die Über-

zeugung, dass der Asylbewerber bzw. der Familienangehörige

die benötigte Hilfe tatsächlich erbringen wird. 

(5) Der Mitgliedstaat, in dem die Zusammenführung erfolgt,

sowie der Überstellungstermin werden von den beteiligten Mit-
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gliedstaaten einvernehmlich festgelegt, wobei sie Folgendes

berücksichtigen: 

a) den Umstand, ob die auf Hilfe angewiesene Person

reisefähig ist; 

b) die aufenthaltsrechtliche Situation der betroffenen

Personen, um gegebenenfalls die Zusammenführung des

Asylbewerbers mit dem Familienangehörigen vorzunehmen,

wenn Letzterer bereits über einen Aufenthaltstitel und Res-

sourcen in seinem Aufenthaltsmitgliedstaat verfügt. 

Artikel 12

Unbegleitete Minderjährige 

(1) Könnte die Entscheidung, einen unbegleiteten Minder-

jährigen bei einem anderen Angehörigen als seinem Vater oder

seiner Mutter oder seinem gesetzlichen Vormund in Obhut zu

geben, besondere Schwierigkeiten aufwerfen, insbesondere,

wenn der betreffende Erwachsene seinen Wohnsitz außerhalb

der Gerichtsbarkeit des Mitgliedstaats hat, in dem der Minder-

jährige um Asyl nachsucht, wird die Zusammenarbeit zwischen

den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, insbesondere

den für Jugendschutz zuständigen Behörden bzw. den entspre-

chenden Gerichten erleichtert; es werden die notwendigen Maß-

nahmen getroffen, damit diese Behörden sich in voller Kenntnis

der Sachlage dazu äußern können, ob der (die) Erwachsene(n)

in der Lage ist (sind), den Minderjährigen seinem Interesse ent-

sprechend in Obhut zu nehmen. 

Zu diesem Zweck werden die Möglichkeiten genutzt, die sich

im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen bieten. 

(2) Die Dauer der Verfahren im Zusammenhang mit der Un-

terbringung des Minderjährigen kann über die Fristen gemäß Ar-

tikel 18 Absätze 1 und 6 und Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 hinausgehen. Dieser Umstand steht nicht

zwangsläufig dem Verfahren zur Bestimmung des zuständigen

Staates oder der Durchführung der Überstellung entgegen. 

Artikel 13 

Verfahren 

(1) Die Initiative, einen anderen Mitgliedstaat zur Aufnahme

eines Asylbewerbers aufgrund von Artikel 15 der Verordnung

(EG) Nr. 343/2003 aufzufordern, kann je nach Fall der Mitglied-

staat ergreifen, in dem der Asylantrag gestellt wurde und der

ein Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Staats durch-

führt, andernfalls der zuständige Mitgliedstaat. 

(2) Das Aufnahmegesuch umfasst alle Unterlagen, über die

der ersuchende Mitgliedstaat verfügt, um dem ersuchten Mit-

gliedstaat die Beurteilung des Falles zu ermöglichen. 

(3) Der ersuchte Staat nimmt die erforderlichen Überprüfun-

gen vor, um sich je nach Fall zu vergewissern, ob humanitäre,

insbesondere familiäre oder kulturelle Gründe vorliegen, in wel-

chem Maß die betreffende Person abhängig und inwieweit die

andere Person die erwartete Unterstützung zu leisten in der

Lage bzw. verpflichtet ist. 

(4) In jedem Fall müssen die betreffenden Personen ihre Zu-

stimmung erteilt haben. 

Artikel 14

Schlichtung 

(1) Besteht zwischen den Mitgliedstaaten anhaltende Un-

einigkeit über die Notwendigkeit einer Überstellung oder einer

Zusammenführung gemäß Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 oder über den Mitgliedstaat, in dem die Zusammen-

führung der betreffenden Personen stattfinden soll, können sie

das in Absatz 2 des vorliegenden Artikels genannte Schlich-

tungsverfahren in Anspruch nehmen. 

(2) Das Schlichtungsverfahren wird auf Ersuchen eines der

an dieser Meinungsverschiedenheit beteiligten Mitgliedstaaten

an den Vorsitzenden des durch Artikel 27 der Verordnung (EG)

Nr. 343/2003 eingesetzten Ausschusses eingeleitet. Mit der

Inanspruchnahme des Schlichtungsverfahrens verpflichten

sich die beteiligten Mitgliedstaaten, die vorgeschlagene Lösung

weitestgehend zu berücksichtigen. 

Der Ausschussvorsitzende benennt drei Mitglieder des Aus-

schusses, die drei nicht an der Angelegenheit beteiligte Mit-

gliedstaaten vertreten. Diese nehmen die Argumente der Par-

teien in schriftlicher oder mündlicher Form entgegen und schla-

gen nach diesbezüglichen Beratungen, gegebenenfalls nach

Abstimmung, binnen eines Monats eine Lösung vor. Der Aus-

schussvorsitzende oder sein Stellvertreter führt bei diesen Be-

ratungen den Vorsitz. Er kann seine Haltung erläutern, nimmt

jedoch nicht an der Abstimmung teil. 

Die vorgeschlagene Lösung ist endgültig und kann – unge-

achtet dessen, ob sie von den Parteien angenommen oder ab-

gelehnt wurde – nicht angefochten werden. 

KAPITEL V 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 15 

Übermittlung der Gesuche 

(1) Die Gesuche und die Antworten sowie der gesamte

Schriftwechsel zwischen den Mitgliedstaaten mit Blick auf die

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 werden nach

Möglichkeit über das in Titel II der vorliegenden Verordnung be-

zeichnete elektronische Kommunikationsnetz »DubliNet« über-

mittelt. 

Abweichend von Unterabsatz 1 können Schriftstücke zwi-

schen den für die Abwicklung der Überstellung beauftragten

Dienststellen und den zuständigen Dienststellen im ersuch-

ten Mitgliedstaat zur Festlegung der praktischen Vorkehrungen

betreffend die Modalitäten, die Zeit und den Ort der Ankunft

des überstellten Antragstellers, insbesondere im Falle einer 

begleiteten Überstellung, auf anderem Wege übermittelt wer-

den. 

(2) Die Echtheit aller Gesuche, Antworten und Schriftstücke

die von einer in Artikel 19 bezeichneten nationalen Systemzu-

gangsstelle übermittelt werden, gilt als gegeben. 

(3) Die durch das System ausgestellte Empfangsbescheini-

gung gilt als Nachweis der Übermittlung und der Angabe des

Tags und der Stunde des Eingangs des Gesuchs oder der Ant-

wort. 

Artikel 16

Verfahrenssprache(n) 

Die Verfahrenssprache(n) wird (werden) von den Mitgliedstaa-

ten bilateral und einvernehmlich bestimmt. 
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Artikel 17 

Zustimmung der betreffenden Personen 

(1) Für die Anwendung von Artikel 7 und 8, Artikel 15 Absatz

1 und Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003,

wonach die betreffenden Personen die Maßnahme wünschen

oder damit einverstanden sein müssen, ist die schriftliche Zu-

stimmung erforderlich. 

(2) Im Falle von Artikel 21 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.

343/2003 muss dem Antragsteller bekannt sein, zu welchen

Informationen er seine Zustimmung erteilt. 

TITEL II 

AUFBAU DES NETZES »DUBLINET« 

KAPITEL I 

TECHNISCHE NORMEN 

Artikel 18 

Aufbau von DubliNet 

(1) Die geschützten Übertragungswege für die Übermittlung

elektronischer Daten gemäß Artikel 22 Absatz 2 der Verord-

nung (EG) Nr. 343/2003 werden als DubliNet bezeichnet. 

(2) Grundlage von DubliNet ist die Nutzung der in dem Be-

schluss Nr. 1720/1999/EG des Europäischen Parlaments und

des Rates (1) genannten IDA-Basisdienste. 

Artikel 19 

Nationale Systemzugangstellen 

(1) Jeder Mitgliedstaat verfügt über eine einzige und genau

bestimmte nationale Systemzugangsstelle. 

(2) Die nationalen Systemzugangsstellen sind für die Bear-

beitung der eingehenden Daten und die Übermittlung der aus-

gehenden Daten zuständig. 

(3) Die nationalen Systemzugangsstellen sind für die Aus-

stellung einer Empfangsbestätigung zuständig, mit der der Ein-

gang der übermittelten Daten bescheinigt wird. 

(4) Die Übermittlung der Formblätter, deren Muster in den

Anhängen I und III enthalten sind, und des Formblatts für Infor-

mationsersuchen in Anhang V erfolgt zwischen den nationalen

Systemzugangsstellen in dem von der Kommission vorgegebe-

nen Format. Die technischen Einzelheiten werden den Mitglied-

staaten von der Kommission mitgeteilt. 

KAPITEL II 

NUTZUNGSVORSCHRIFTEN 

Artikel 20 

Referenznummer 

(1) Jede Übermittlung ist mit einer Referenznummer zu ver-

sehen, aus der zweifelsfrei hervorgeht, auf welchen Fall sie

sich bezieht und welcher Mitgliedstaat das Gesuch gestellt hat.

Aus der Referenznummer muss ersichtlich sein, ob es sich um

ein Aufnahmegesuch (Typ 1), um ein Wiederaufnahmegesuch

(Typ 2) oder um ein Informationsersuchen (Typ 3) handelt. 

(2) Die Referenznummer beginnt mit den Kennbuchstaben,

die im Rahmen von Eurodac für den betreffenden Mitgliedstaat

verwendet werden. Sodann folgt die Angabe des Typs des Ge-

suchs bzw. Ersuchens gemäß der im Absatz 1 vorgegebenen

Klassifizierung. 

Bei Gesuchen bzw. Ersuchen, die sich auf Daten stützen,

die von Eurodac zur Verfügung gestellt wurden, ist die jeweilige

Eurodac-Kennnummer hinzuzufügen. 

Artikel 21 

Störungsfreier Betrieb 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnah-

men, damit der störungsfreie Betrieb der nationalen Systemzu-

gangsstelle gewährleistet ist. 

(2) Ist der Betrieb einer nationalen Systemzugangsstelle

während der Bürozeiten länger als sieben Stunden unterbro-

chen, setzt der betreffende Mitgliedstaat die gemäß  Artikel 22

Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 bezeichneten zu-

ständigen Stellen und die Kommission hiervon in Kenntnis und

trifft alle für eine umgehende Wiederaufnahme des normalen

Betriebs erforderlichen Maßnahmen. 

(3) Hat eine nationale Systemzugangsstelle einer anderen

nationalen Systemzugangsstelle, deren Betrieb unterbrochen

war, Daten übermittelt, so gilt der elektronische Übermittlungs-

nachweis der IDA-Basisdienste als Bestätigung für Datum und

Uhrzeit der Übermittlung. Die Unterbrechung des Betriebs einer

nationalen Systemzugangsstelle bewirkt nicht die Aussetzung

der in der Verordnung (EG) Nr. 343/2003 für die Übermittlung

eines Gesuchs oder einer Antwort vorgeschriebenen Fristen. 

TITEL III

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 22 

Zur Anwendung des Dubliner Übereinkommens 

ausgestellte Laissez-passer 

Die zur Anwendung des Dubliner Übereinkommens gedruckten

Laissez-passer werden bei der gemäß Verordnung (EG) Nr.

343/2003 vorgenommenen Überführung von Asylbewerbern

höchstens 18 Monate nach Inkrafttreten der vorliegenden Ver-

ordnung akzeptiert. 

Artikel 23

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im

Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt

unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 2. September 2003 

Für die Kommission 

António VITORINO 

Mitglied der Kommission 
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